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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.06.1987

Norm

JN §83c

Rechtssatz

Wirkt sich der geltend gemachte Wettbewerbsverstoß auf den österreichischen Markt aus, können darauf gegründete

Rechtsstreitigkeiten in jedem Fall vor einem österreichischen Gericht geführt werden.
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